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Publizierende Stelle 

 
Gemeinde Ferden, Commune de Ferden, Leischa 1B, 3916 Ferden

Bekanntmachung – Erlass von zwei 
Klassierungsentscheiden betreffend inventarisierter 
Objekte kommunaler Bedeutung nach kNHV, 
Ferden

Titel der Bekanntmachung 
Erlass von zwei Klassierungsentscheiden betreffend inventarisierter Objekte kommunaler 
Bedeutung nach kNHV 

Inhalt der Bekanntmachung 

Gestützt auf Art. 13 der kantonalen Verordnung über den Natur- und Heimatschutz 
(kNHV) vom 20.09.2000 (Stand 01.01.2018), sowie auf die Vormeinungen der 
kantonalen Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe vom 18.03.2024 und vom 
27.03.2024 liegen die Klassierungsentscheide (Entwurf) für den Speicher-Stadel auf der 
Parzelle Nr. 385, Plan 1, im Orte genannt zen Städlin und für den Färrich auf der Parzelle 
Nr. 109, Plan 1, im Orte genannt näbem Bach, während 30 Tagen auf der 
Gemeindekanzlei öffentlich auf. 

Die Auflage umfasst den Auszug aus dem Bauinventar mit den Klassierungsvorschlägen 
der Gemeinde (3 und 4), die Vormeinungen der zuständigen Dienststelle sowie die 
Erhaltungsvorschriften, die für diese Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung mit den 
Klassierungsstufen 3 und 4 festgelegt wurden. 

Einsprachen sind begründet und schriftlich innert 30 Tagen nach Veröffentlichung an die 
Gemeindeverwaltung Ferden zu richten.
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